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1659 [ Oktober 9 . ] /September 29 . , Brugg A
SCHREIBEN DES OBERVOGTES[ DES AMTES] SCHENKENBERG, ALBRECHT VON

GRAFFENRIED, AN DEN LANDVOGT DER GRAFSCHAFT BADEN,
HEINRICH II . ZURLAUBEN, "DES RAHTS LOBL. ORTS URY"1 ,
BADEN

AH 3 7/15

"Des Herren geliebtes sub dato den 29 . September S . N. an mich abgesandtes

Schreiben Jst mir zurecht eingehendiget worden , berichte den Herren Bachbah¬

ren hiemit wider antwortlich , weilen mir hochoberkheitlicher geschefften we¬

gen eher nit müglich gewesen , dass Jch zwen der Eltesten unnd geschworenen

der Gemeind Villingen [ Villigen ] vor mich bescheiden , und dieselben mit allem

Ernst befragt , die dan bey guten trewen angezeigt , Wie dass , Nachdeme Junck-

her Hanns Peter [Johann Peter II . ] Von Roll [Gerichtsherr ] zu Bötstein

. . . sein Vieh und Pferdt , ungefähr bey 20 stuckhen uff die der Gemeind Villi¬

gen Jn der Graffschafft Baden territorio zustendigen öffentlichen Weydgäng

treiben unnd weiden lassen , Jhnen allemahl bemeltes Vieh Jn die eingezaunten

gütter erbrochen unnd grossen schaden zugefügt ; Uf bemelten Sontag seyen Jh-

rer etlicher frischer Junger gsellen us Jhrer Gemeind dahin gegangen unnd ge¬

dachtes Vych in Jhren güteren funden , dasselbige in das dorff getrieben , Wa¬

ran die Eltesten und geschworenen der Gemeind Villingen zwar kein Wohlgefal¬

len ertragen , sonderen befohlen , dass Sie das Vych widerumb uf die Weyd umid

an das Ort , allwo Sie selbiges abgeholt , treiben sollen , dan sie keineswegs

gesimi,et , gegen Jhme Junckheren sich unnachbarlich zu erzeigen . Wie Er aber

sich mit trewworten vermerckhen lassen , dass wo einer oder der andere von

meinen Ambtsangehörigen zu Villigen mit Viech oder sonsten in seiner March

und Badischen Territorio angetroffen wurde , den oder dieselben alsbald in

Arrest nemmen ze lassen . Wie dan schon vor ungevor zwey - oder dreyhundert

Jahren dergleichen auch beschehen , dass , wan . . . Vych oder Ross Enert dem



Schmidtberg [Schmidberg ] Jm Badischen Territorio angetroffen , daselbige na-

cher Bötstein hiechwerts demselbigen aber Jn unser Gnedig Herren [Schultheiss

und Rat von Bern ] Märchen nacher Villingen in Arrest genommen worden . Erbie¬

ten sich deswegen dass , wofern der Junckher sich Jhrer Freyheiten und Weyd-

gäng , deren Er luth seines fürgewiesenen brieff und Sigels einiche Rechten

nit ufweisen können , weiters wurde anmassgen , Sy Jhme das liebe Eydtgnosische

Recht der lobl . acht alten Regierenden Orten der Graffschafft Baden darschla¬

gen und selbigem erwarten wollen . Und weilen gedachter Jfunkejr von Bötstein

sich mit underschidlich trewworten gegen meinen Ambtsangehörigen verlauten

lasst . Als thun den Herrn . . . ersuchen , Er wolle Jhme . . . belieben lassen

. . . J [unke ] r von Bötstein seiner Trewworten gegen den meinigen abmahnen und

darvon abhalten , widrigenfalls weitere Clag käme , Jch us schuldiger Amts¬

pflicht Jhnen handtbieten , auch sie bey Jhren alten gewohnheiten und Recht¬

samen , gerührten Weidgangs schützen und schirmen werde . Verhoffe aber , Es

werde der Herr Landtvogt zu erhaltung Vemerer guter Nachbarschafft hierin

alle Nachbarliche Hilff zu ablehnung hieraus entspringender Ungelegenheit

Jhme angelegen sein lassen " .

1 ) Irrtum des Absenders : der Empfänger war nicht Rat von Uri , aber auch nicht
Stadt - und Amtsrat von Zug; Zurlauben wurde wahrscheinlich erst 1664 Gross¬
rat der Stadt Zug.

Original , mit Siegel AH 53 , 349 - 350
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